
 

SG Schwalbach 1910 e.V. 
Badminton – Fußball – Gymnastik – Tischtennis – Turnen – Wandern 

 

Mitgliederverwaltung:  
Nick Zutt – Keltenring 3 – 35641 Schöffengrund – 06445/612660 

     
1. Vorsitzender 
Michael Best 
Am weißen Stein 22 
35641 Schöffengrund 

2. Vorsitzender 
Manfred Spieß 
Brunnenstraße 15 
35641 Schöffengrund 

1. Kassierer 
Nicol Strasilla 
Schöne Aussicht 20 
35641 Schöffengrund 

 
 
 

Sparkasse Wetzlar 
BLZ 515 500 35 
Kto-Nr. 49 00 00 11 

 

 Beitrittserklärung  Änderung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt / den Beitritt meines Kindes* zur Sportgemeinschaft Schwalbach 1910 e.V. 

 

Abteilung:  Badminton  Fußball 

  Gymnastik  Tischtennis 

  Turnen  Wandern 

   

Vorname :  

Nachname :  

Straße :  

PLZ / Ort  

Geburtsdatum :  

Telefonnummer :  

E-Mail :  
 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die fälligen Beiträge von meinem Konto abgebucht werden. 

 

Kontoinhaber :  

Kontonummer :  

Bankleitzahl :  

Kreditinstitut :  
 

 

 

 
 
Datum / Unterschrift (*der Eltern, wenn Kind minderjährig) 

Bearbeitungsvermerke des Vereins: 
 
Mitgliedsnummer: 
 
In Vereinsprogramm aufgenommen: 
 

Formular 
07.07.2010 

Best
Schreibmaschinentext

Best
Schreibmaschinentext



 

Information zum Beitrag der SG Schwalbach 

 

Jahresbeitrag (Stand 01.06.2011) 

 

Jahresbeitrag für Erwachsene :  49,00 EUR 

Jahresbeitrag für Kinder / Jugendliche bis 18. Jahre  38,00 EUR 

 

 

Beitragsanpassungen: 

 

Sollte der Beitrag einer Familie höher als 108,00 EUR betragen, so gilt der Familienbeitrag von 108,00 EUR, 
egal wie viele minderjährige Kinder zusätzlich angemeldet werden. 

 

Mitglieder, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, können durch Mitteilung an den Vorstand ihren Beitrag 
auf 38,00 EUR reduzieren lassen. 

 

Durch Vorlage einer Studienbescheinigung oder Schülerausweisen kann auf Antrag über das 18. Lebensjahr 
hinaus der Beitrag für Jugendliche in Anrechnung gestellt werden. 

 

Bei sozialen Härtefällen kann auf Antrag an den Vorstand der SG Schwalbach befristet eine individuelle 
Beitragszahlung vereinbart werden. 

 

Generelle Beitragsänderungen werden in den Mitgliederversammlungen verabschiedet. 

 

 

Zahlungsweise und Kündigung der Mitgliedschaft: 

 

Die Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich im voraus für ein Jahr gezahlt.  Eine Kündigung der 
Mitgliedschaft für das Folgejahr muss rechtzeitig bis zum 31. Dezember eingereicht werden. 

 




